
 

 

 

 

 

Bedingungen zum Lastschrifteinzugsverfahren 
 

1. Der Jahresbeitrag des BTC e.V. kann lt. Satzung in einer Mitgliederversammlung geändert werden. Diese 
Änderung bedarf keiner neuen Einzugsermächtigung. 

2. Entsteht eine Rücklastschrift, so wird die RLS-Gebühr in voller Höhe (abhängig von der jeweiligen Bank) in 
Rechnung gestellt.  

3. Änderungen der Kontodaten sind dem BTC e.V. umgehend mitzuteilen. Geschieht dies nicht, und es entsteht 
dadurch eine Rücklastschrift, werden ebenfalls die anfallenden RLS-Gebühren erhoben. 

4. Ein Widerruf der Einzugsermächtigung hat schriftlich zu erfolgen.  
  

 
 


